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Grundlagen: 

Gestützt auf Artikel 6 Absatz 2 a und b des Epidemiegesetzes hat der Bund eine Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie 

erlassen. Gemäss Artikel 4 dieser Verordnung ist jede Schule dazu verpflichtet, ein Schutzkonzept zu erstellen. 

� � � � � � � � : Laufen - Uhwiesen   � � 	 
 � � : Primarschule und Kindergarten 

�  Kindergarten   �  Primarschule  �  Sekundarschule 

  Sonderschule/Schulheim �  Spital-/Klinikschule 

�  Aufnahmeklasse Asyl  �   HSK-Trägerschaft, eigene Räumlichkeiten 

Für das Schutzkonzept verantwortliche Person: 

� � � � : Thomas Messerli        � 
 � � � � � � :  Schulleiter   

� � � � � � � :  076 464 44 13         � � � � :  schulleitung@ps-uhwiesen.ch  

� � � � � � � � � � � �  : 4 � � � �   19.10.2020  
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Die Regeln und Empfehlungen des Bundes, des Kantons und dieses Schutzkonzeptes sind von allen Personen an der Schule zu beachten. 

A1: Jede Schule erstellt und aktua-
lisiert ihr Schutzkonzept gemäss 
den Vorgaben von Bund und Kan-
ton 
(Art. 4 Covid-Verordnung besonde-
re Lage) 

– Erstellen/Aktualisieren des Schutzkonzeptes durch: Schulleitung und 
Sekretariat 

Präsidium Schulpfle-
ge, Schulleitung,  

Durch: SL 

A2: Personen mit Krankheitssymp-
tomen bleiben zuhause  

– Schulangehörige mit Krankheitssymptomen melden sich telefonisch bei 
der Schulleitung 

– Unsicherheiten oder Fragen werden mit der Schulärztin/dem Schularzt 
abgesprochen. 

– Information an Team und Eltern für den Fall eines positive Covid-19-

Mitarbeitende an der 
Schule 

Durch: Präsident 
und SL 
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Befundes ist vorbereitet. 

– Die Schule beachtet die Vorgaben und Weisungen der medizinischen 
Fachpersonen und Behörden. Sie ordnet weder Tests noch Quarantä-
ne-oder Isolationsmassnahmen selbst an. 

A3: Eltern, externe Nutzer der 
Schulräume (z.B. Musikschulen, 
HSK-Trägerschaften, Vereine) und 
die weitere Öffentlichkeit sind über 
die Schutzmassnahmen und die 
Verwendung von Kontaktdaten der 
Schulen informiert. 

– Das Schutzkonzept ist auf der Webseite veröffentlicht 

– Die Eltern/MitarbeiterInnen sind über die Verwendung der Kontaktdaten 
informiert. 

Schulpflege, Schullei-
tung 

Durch:SL 

A4: Allgemeine Verhaltensregeln im 
Schulhaus und auf dem Schul-
hausareal sind definiert (Pausen, 
Benutzung von Spielgeräten, Grup-
penbildung etc.) 

– Für erwachsene Personen gilt in den Schulhäusern sowie auf dem gan-
zen Schulareal der Primarschule Uhwiesen und dem Kindergarten Mett-
liweg eine generelle Maskenpflicht. Erwachsene Personen, die ein 
Schulareal oder Schulgebäude betreten bzw. sich auf dem Areal bewe-
gen tragen Masken. 

– Von dieser Bestimmung ausgenommen sind: Unterrichtssequenzen 
(einschliesslich auch Sequenzen von Beratung und Therapien), wenn 
der Mindestabstand von 1.5 m zu der anderen erwachsenen Person 
eingehalten werden kann, oder wenn der Schutz durch ausreichende 
Schutzvorkehrungen, in unserem Fall die Plexiglaswände, sichergestellt 
werden kann. 

– Im Lehrerzimmer, und im Kopierraum tragen wir grundsätzlich Masken. 
Bei Einnahme von Essen und Getränken darf die Maske abgenommen 
werden, wenn der Abstand von 1.5 m untereinander gewährleistet ist. 
Wir geniessen den Pausenkaffee und unser Mittagessen sitzend an ei-

Schulleitung, Lehr-
personen 

Durch: SL 
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nem Platz und versorgen das schmutzige Geschirr in der Maschine.  

– Teamsitzungen und Schulhauskonferenzen finden im Lehrerzimmer mit 
Maske statt. Die Teamsitzungsführung muss keine Maske tragen. Bei 
einem längeren Referat einer Lehrperson ist auch sie von der Masken-
tragpflicht entbunden. 

– Teamsitzungen können auch per Zoom stattfinden. Der Schulleiter ent-
scheidet, ob die Teamsitzung physisch anwesend oder virtuell ist. 

– Erwachsene Personen auf dem Schulareal halten untereinander sowie 
gegenüber Schülerinnen und Schülern wenn immer möglich einen Ab-
stand von 1.5 Metern ein und befolgen die Hygieneregeln des BAG  

– Klassen und Gruppierungen bleiben, wenn möglich unter sich (gemäss 
Stundenplan). 

– Auf dem Schulareal ist auf das Teilen von Essen und Trinken zu ver-
zichten. 

A5: Gewährleistung, dass aussen-
stehende Personen nur für klar 
definierte Anlässe das Schulareal 
betreten und ausserhalb dieser 
Anlässe dem Schulareal möglichst 
fernbleiben 

– Alle Schulangehörigen sind instruiert und achten darauf, dass aussen-
stehende Personen nur für klar definierte Anlässe das Schulareal betre-
ten und ausserhalb dieser Anlässe dem Schulareal möglichst fernblei-
ben. 

– Ausgenommen von dieser Regelung sind Personen welche zum Bei-
spiel im Rahmen einer berufspraktischen Ausbildung oder im Rahmen 
von Projekten an der Schule tätig sind. 

Alle Mitarbeitenden 
der Schule 

Durch: Mitarbeitende 
SL 

A6: Weitergehende Schutzmass-
nahmen aufgrund hoher Anzahl 
Personen (Veranstaltungen mit 

– Falls an Veranstaltungen, Anlässen etc. mit externen Teilnehmenden 
die Distanzmassnahmen nicht einzuhalten sind, gilt die allgemeine 
Maskenpflicht für Erwachsene und es werden Kontaktlisten geführt. 

Schulleitung, Lehr-
personen 

Durch: SL 
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externen Teilenehmenden) Damit ist bei einem positiven Fall das Nachverfolgen der Kontakte 
(Contact Tracing) sichergestellt. 

– Es wird eine Präsenzliste geführt (Zum Beispiel: Klassenliste) 

– Die erhobenen Kontaktdaten dürfen zu keinen anderen Zwecken bear-
beitet werden, müssen bis 14 Tage nach der Teilnahme an der Veran-
staltung oder dem Besuch der Einrichtung oder des Betriebs aufbe-
wahrt und anschliessend sofort vernichtet werden 

– Verhaltensregeln und Massnahmen werden in geeigneter Form kom-
muniziert/bekannt gemacht (Plakate etc.) 

A7: Regelungen für Mediathek 
(Nutzung und Ausleihe) 

– Die Bibliothek ist nur für unsere SuS geöffnet. Eine Ausleihung gegen-
über anderen Personen ist nicht möglich. 

Schulleitung, Biblio-
thekarin 

Durch: A Schönen-
berg 

A8: Regelungen für gemeinsam 
genutzte Gegenstände und Räum-
lichkeiten (siehe auch Reinigung) 

– Die Regelungen für die Hygienemassnahmen sind in einem separaten 
Dokument (Anhang 1) beschrieben 

Schulleitung, Haus-
dienst, Lehrpersonen 

Durch: Ernst Werner 
Hauswart 

r j s o t u v p w x m l m k p

Der Abstand, der zwischen den erwachsenen Personen mindestens einzuhalten ist, beträgt 1,5 Meter. Der Personenfluss ist so zu lenken, dass der erforderliche Abstand zwi-
schen allen erwachsenen Personen eingehalten werden kann. Von den Vorgaben zum Abstand ausgenommen sind Gruppen von Personen, bei denen die Einhaltung des Ab-

stands unzweckmässig ist, namentlich bei Schulkindern. 

B1: Altersgemässe Sensibilisierung 
der Schülerinnen und Schüler zur 
Distanzhaltung gegenüber erwach-
senen Personen 

– Die Abstandsregeln werden zu Beginn des neuen Schuljahres und da-
nach periodisch im Unterricht in Erinnerung gerufen. Alle Mitarbeiten-
den in der Schule übernehmen Verantwortung und achten auf Abstand 
bzw. setzten diese Regelung im Bedarfsfall durch. 

Lehrpersonen Durch: SL 
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B2: Distanzregeln zwischen Schü-
lerinnen und Schülern 

– Schülerinnen und Schüler sind im Kontakt untereinander von den Dis-
tanzregeln ausgenommen 

  

B3: Distanzregeln zwischen er-
wachsenen Personen  

– Die Distanzregeln unter erwachsenen Personen sind einzuhalten. Dort 
wo dies nicht möglich, gilt die Maskenpflicht für Erwachsene    oder die 
Gewährleistung entsprechender Schutzmassnahmen (Abschrankun-
gen, Plexiglasscheiben etc.). 

– Im eigenen Unterrichtszimmer sind die Lehrpersonen in der Eigenver-
antwortung, ob sie während des Unterrichts eine Maske tragen. Mas-
kentragen gilt vor allem, wenn mehrere Lehrpersonen, Hilfspersonen 
oder Erwachsene im Zimmer sind. 

– Die Schulbesucher im Unterricht (Schulleitung, Schulpflege, Hospitati-
on, Eltern etc.) tragen obligatorisch ganzzeitlich Masken. 

– Das Reinigungspersonal trägt Maske. Wenn die Arbeit starke körperli-
che Leistung verlangt, darf die Maske abgezogen werden, wenn keine 
andere Person im Raum ist oder der Abstand von 1.5 m untereinander 
gewährleistet ist. 

Schulpflege, Schullei-
tung, alle erwachse-
nen Personen 

Durch Mitarbeitende 

B4: Veranstaltungen: 
Bei Veranstaltungen mit grösserem 
Personenaufkommen gelten spezi-
elle Regelungen (siehe auch A6 
und D3)  

– Bei Veranstaltungen mit grösserem Personenaufkommen sind die Sitz-
plätze so anzuordnen oder zu belegen, dass mindestens ein Platz frei-
gehalten oder zwischen den Sitzplätzen ein gleichwertiger Abstand ein-
gehalten wird. 

– Elternanlässe können stattfinden. 
Bedingungen:  

- Maskenpflicht im Schulhaus und Schulhausareal. 
- Nur ein Elternteil pro Kind 

Verantwortliche der 
Schule, Veranstalter 

Durch: SL 
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- ohne Apero 

B5: Festlegung einer Personen-
höchstzahl (insbesondere Erwach-
sene Personen) in sanitären Anla-
gen und Garderoben 

– Bis jetzt werden im Konzept keine Angaben gemacht. Schulleitung, Haus-
dienst,  

Durch: SL 

y j z { l o m p m | } ~ � � u w � p � � p � x v t u x � � u � x
Infrastruktur und Massnahmen sind derart gestaltet, dass der Schutz aller Personen gewährleistet werden kann. 

C1: Sensibilisierung der Schülerin-
nen, Schüler und Lehrpersonen für 
die Hygiene- und Verhaltensregeln 
allgemein mittels Präventionskam-
pagnen  

– Die Hygieneregeln werden zu Beginn des neuen Schuljahres und da-
nach periodisch (in der Regel wöchentlich, bei Bedarf auch häufiger) im 
Unterricht in Erinnerung gerufen  

Schulpflege, Schullei-
tung, Lehrpersonen 

Durch: SL 

C2: Infrastruktur zur Erfüllung der 
Hygienevorschriften ist vorhanden  

– Es stehen u.a. allen Personen genügend Möglichkeiten zum Händewa-
schen zur Verfügung.  

Schulpflege, Schullei-
tung, Hausdienst 

Durch: Ernst Werner 
Hauswart 

C3: Massnahmen zur Einhaltung 
der Regeln vor Ort durch Markie-
rungen respektive Informationen zu 
schulspezifischen Regelungen  

– Es werden weiterhin die Plexiglasscheiben für Einzelgespräche benutzt 
(LP /Eltern) 

– Die Markierungen und Einrichtungen vor dem Sekretariat, dem Lehrer-
bereich und dem Schulleiterbüro ist Rechnung zu tragen. 

– Masken liegen im Eingangsbereich des Lehrerzimmers auf. Sie könne 
auch beim Hauswart bezogen werden. 

Schulleitung, Haus-
dienst 

Durch Hausdienst 

C4: Hygienevorschriften Reinigung – Gemeinsam genutzte Infrastruktur (IT etc.) wird vor/nach Gebrauch mit Schulpflege, Schullei-
tung, Hausdienst, 

Durch: Hausdienst 
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Desinfektionsmittel gereinigt  

– Desinfektionssprays und evtl. Händedesinfektionsmittel für gemeinsam 
genutzte Geräte (z.B. Drucker, Computer, Getränkeautomaten) stehen 
ausreichend zur Verfügung 

– Gemeinsam benutzte Oberflächen, Schalter, Fenster- und Türfallen, 
Treppengeländer, WC-Infrastruktur, Waschbecken, Turngeräte, Garde-
roben etc. werden in regelmässigen Abständen (täglich) gereinigt. Das 
Reinigungskonzept für die verschiedenen Bereiche liegt diesem 
Schutzkonzept bei)  

Lehrpersonen 

C5: Bereitstellung von Hygiene-
masken für bestimmte Situationen 
(z.B. bei auftretenden Krankheits-
symptomen, wenn Mindestabstand 
(kurzzeitig) nicht eingehalten wer-
den kann) sowie bei Schultranspor-
ten/Reisen mit der Klasse im ÖV. 

– Es sind in genügender Anzahl Hygienemasken vorhanden. 

– Die Masken können beim Hauswart bezogen werden. 

– Es hat immer eine Schachtel bei der Garderobe im Eingangsbereich 
Lehrerzimmer 

Ernst Werner Durch: Hauswart 

C6: Weisung für das Tragen von 
Schutzmasken in den ÖV, sofern 
der Mindestabstand nicht eingehal-
ten werden kann. Verhaltensregeln 
von Klassen im ÖV. 

– Müssen im Rahmen des Unterrichts öffentliche Verkehrsmittel benutzt 
werden, tragen Schülerinnen, Schüler ab der 6. Klasse und Erwachse-
ne Schulangehörige konsequent Schutzmasken. Die Schülerinnen und 
Schüler sind angehalten, sich möglichst nicht in den Fahrzeugen zu 
verteilen.  

– Schülerinnen und Schüler, die aus medizinischen Gründen oder auf-
grund anderer Beeinträchtigungen keine Maske tragen können, sind 
von der Maskenpflicht ausgenommen. 

– Weiteren Weisungen durch die Betreiber der öffentlichen Verkehrsmittel 

Lehrpersonen, Be-
gleitpersonen 

Durch: Lehrperson, 
welche mit der Klas-
se unterwegs ist. 
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ist Folge zu leisten. 

C7: Bereitstellung von Handhygie-
nestationen (Waschbecken, Flüs-
sigseife-Spender sowie Einweg-
handtücher, ergänzend Händedes-
infektionsmittel) 

– In allen Schulzimmern, im Lehrerzimmer, im Kopierraum und im IT 
Raum sind Hygienemittel zur Desinfektion der Hände und der Tastatu-
ren vorhanden. Die Kinder waschen sich vor dem Unterricht und nach 
der Pause die Hände mit Seife und Papiertücher. Die Desinfektionsmit-
tel benutzen die Lehrpersonen. Sie sind nicht für die Kinderhände ge-
dacht. 

Hausdienst Durch_ Lehrperso-
nen 

C8: Regelmässiges und ausgiebi-
ges Lüften der Unterrichtsräume 
respektive entsprechende Einstel-
lung automatischer Lüftungen 

– Alle benutzen Räume werden mehrmals täglich (Schulräume wenn 
möglich nach jeder Lektion) gelüftet. 

Lehrpersonen, Haus-
dienst 

Durch: Lehrperso-
nen Hausdienst 

C9: Regelungen zur Verpflegung 
gemäss Vorgaben durch den Bund 
(siehe auch E2) 

– Der Mittagstisch findet im Werkgebäude statt. 

– Für die Betreuungspersonen besteht Maskenpflicht während der Be-
treuungszeit und der nachfolgenden Reinigung. 

– Für die Verpflegung werden die Schutzkonzepte von Gastro-Suisse 
sinngemäss angewendet 

– https://www.gastrosuisse.ch/de/angebot/branchenwissen/informationen-
covid-19/branchen-schutzkonzept-unter-covid-19/ 

 

 

Betreuerinnen Mit-
tagstisch 

Durch: Sandra Ce-
sari 
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Für Schul- und Klassenanlässe bedarf es spezieller Regelungen und Konzepte.

D1: Schulreisen und Exkursionen 
finden unter Einhaltung der Vorga-
ben durch Bund und Kanton statt. 

– Die Vorgaben von Bund und Kanton sind allen Beteiligten bekannt und 
werden strikt eingehalten. 

– Bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel werden die entsprechen-
den Vorgaben und Regeln für den öffentlichen Verkehr eingehalten. 

– Schul- und Klassenanlässe werden unter Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln sowie der Möglichkeit der Rückverfolgung aller teil-
nehmenden Personen durchgeführt. 

Lehrpersonen, Be-
gleitpersonen 

Durch: SL 

D2: Klassenlager können unter 
Einhaltung der Vorgaben durch 
Bund und Kanton stattfinden. 

– Für Klassenlager besteht ein separates Schutzkonzept  und eine ent-
sprechende Checkliste (Anhang 2) 

– Das Skilager 2021 findet nicht statt. 

Lehrpersonen, Be-
gleitpersonen 

Durch: Klassenlehr-
person 

D3: Bei Anlässen mit mehr als 300 
Personen sind besondere Mass-
nahmen zu treffen (siehe auch B3) 

– Anlässe mit mehr als 300 Personen erfordern ein eigenes Schutzkon-
zept 

– Bei Veranstaltungen mit mehr als 300 Besucherinnen und Besuchern 
müssen Sektoren gebildet und zwischen den Sektoren der erforderliche 
Abstand eingehalten werden.  

Ein Wechsel der Besucherinnen und Besucher von einem Sektor in den 
anderen ist verboten. 

– Sollen bestimmte Betriebs- oder Veranstaltungsbereiche wie Eingangs- 
oder Pausenbereiche von Besucherinnen und Besuchern aus allen 

Schulpflege, Schullei-
tung, Hausdienst, 
Veranstalter 

Durch: SL 
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Sektoren genutzt werden, so müssen die Abstandsregeln eingehalten 
oder Schutzmassnahmen getroffen und umgesetzt werden. 

– Bei Veranstaltungen mit mehr als 300 mitwirkenden Personen ist der 
erforderliche Schutz im Schutzkonzept auszuweisen, namentlich durch 
die Einhaltung des erforderlichen Abstands, das Treffen von Schutz-
massnahmen oder, sollen Kontaktdaten erhoben werden, durch die Bil-
dung von beständigen Teams oder die Verhinderung der Durchmi-
schung von Gruppen mit mehr als 300 Personen. 
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E1: schulergänzende Betreuung 
Mittagstisch 

– Für die schulergänzende Betreuung gelten die Vorgaben dieses 
Schutzkonzeptes sinngemäss. 

– Verpflegung: Für die Verpflegung kann das Schutzkonzept für das 
Gastgewerbe - bezüglich Distanz, Hygiene und Reinigung - sinngemäss 
Anwendung finden: 
https://www.gastrosuisse.ch/de/angebot/branchenwissen/informationen-
covid-19/branchen-schutzkonzept-unter-covid-19/ 

Betreuung, Schullei-
tung 

Durch: Sandra Ce-
sari 

E2: Die Schulen gestalten den 
Sportunterricht so, dass die Hygie-
neregelungen (siehe C) eingehalten 
werden können.  

 

– Durchführungs- und Hygieneregeln:  

– Durchführung wenn immer möglich im Freien  

– Möglichst wenig Austausch von Sportgeräten/Bällen, welche mit den 
Händen berührt werden 

Lehrpersonen Durch: Lehrperson 
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– Wenn möglich personalisierte Sportgeräte oder Desinfektionsmittel zur 
Reinigung 

– Im Schwimmunterricht gelten zusätzlich die Regelungen des entspre-
chenden Bades 

– Homepage Schule Feuerthalen -> Schutzkonzepte -> Hallenbad 

E4: Schutzkonzept für Therapien – Bei Therapien werden die Schutzkonzepte der entsprechenden Berufs-
verbänden berücksichtigt. 

– In jedem Therapieraum ist eine Plexiglasscheibe vorhanden. 

Therapeutisch Tätige Durch: Therapeutin 

� j i x � m o u l m � m x � � k o ~ � u � i x � m o u p m � n m x t ~ � � u w

Die Arbeitgeber müssen gewährleisten, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Empfehlungen des BAG betreffend Hygiene und Abstand einhalten können. Hierzu sind 
entsprechende Massnahmen vorzusehen und umzusetzen. 

F1: Alle Mitarbeitenden sind über 
die Schutzmassnahmen des BAG 
und das Schutzkonzept und die 
Aktualisierungen informiert (siehe 
auch A1/A3). 

– Aushang der Schutzmassnahmen des BAG an geeigneten Orten. 

– Schriftliche/mündliche Information Schutzkonzept 

Schulpflege, Schullei-
tung 

Durch: Hauswart 

F2: Schutzmassnahmen für Mitar-
beitende (siehe auch B):  

– Für Lehr- und Kontaktsituationen, in denen der Mindestabstand über 
längere Zeit nicht eingehalten werden kann, wird ein der Situation an-
gepassten Schutz (Maske, Schutzscheibe) gewährleistet. 

Schulpflege, Schullei-
tung, Hausdienst 

Durch: SL 

F3: Spezialregelungen bezüglich 
Mindestabstand (zwischen Erwach-
senen oder zwischen Erwachsenen 

– Können die Vorgaben zum Mindestabstand über längere Zeit nicht ein-
gehalten werden, sind folgende Schutzmassnahmen zu treffen: 

Schulpflege, Schullei-
tung 

Durch: Lehrperso-
nen SL 
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und Kindern/Jugendlichen) für spe-
zielle Situationen unter Zuhilfenah-
me anderer Schutzmassnahmen. 
(Art. 4 Covid-Verordnung besonde-

re Lage) 

a) Plexiglasscheibe einsetzen 

– b) Gesichtsmaske tragen 

F4: Mindestabstand von 1.5 Metern 
bei allen interpersonellen Kontakten 
zwischen erwachsenen Personen 
(siehe auch B) 

– Erwachsene Personen halten untereinander sowie gegenüber SuS 
wenn immer möglich einen Abstand von 1.5 Metern ein und befolgen 
die Hygieneregeln des BAG. 

Alle Erwachsenen Durch: Lehrperso-
nen SL 

 

� j � t   k v u o   p t � � p � ¡ � v x v p u � p m n v t t p v � n m p

 
Isolations- und Quarantänemassnahmen werden nicht von der Schule verordnet. Es sind die Weisungen der medizinischen Fachpersonen (Contact-Traicing, Schulärztlicher 

Dienst, Kantonsärztlicher Dienst) einzuhalten. 

G1: Wann bleiben wir zu Hause? – Allgemein gilt, Kinder und Jugendliche sowie Lehr-,Fach- und Betreu-
ungspersonen mit: 
Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, Fieberge-
fühl oder Muskelschmerzen und/oder Fehlen des Geruchs- und/oder 
Geschmacksinns bleiben zu Hause in Isolation und kontaktieren ihren 
Hausarzt, der das weiter Vorgehen bestimmt (z.B. COVID-19-Test). 

  

G2: Isolation einer anwesenden 
Person mit Krankheitssymptomen 
und Abgabe von Schutzmasken 

 

– Ort: Musikzimmer 2, - so schnell als möglich nach Hause 

– Betreuung wird durch Lehrperson organisiert. 

– Nachricht an: Eltern und SL 

Schulleitung, Lehr-
personen 

Durch: SL 

G3: Organisation Heimweg (unver-
züglich und möglichst ohne ÖV-

– Kurzbeschrieb: 

– Bei Kindern: Die Eltern werden benachrichtigt. Bis ihr Kind abgeholt 

Schulleitung, Lehr-
personen 

Durch: Eigenverant-
wortung Eltern Lehr-
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Nutzung) wird, muss die Schülerin    oder der Schüler mit Gesichtsmaske in ei-
nem Gruppenraum isoliert werden. Kinder werden von ihren Bezugs-
personen abgeholt. 

– Erwachsene: Begeben sich unverzüglich nach Hause und kontaktieren 
telefonisch ihren Hausarzt. Sie bleiben zu Hause, bis sich der Verdacht 
enthärtet oder bis die Quarantänezeit abgelaufen ist, gemäss den An-
weisungen des behandelnden Arztes. 

person ärztlicher Rat 

G4: Informationen/Empfehlung 
weiteres Vorgehen an Betroffene 
(siehe auch A3) 

– Kind betroffen: Empfehlung an Eltern, Ärztin/Arzt aufzusuchen und 
deren/dessen Weisungen Folge zu leisten 

– Erwachsene Person betroffen: Empfehlung, Ärztin/Arzt aufzusuchen 
und deren/dessen Weisungen Folge zu leisten 

Schulleitung, Lehr-
personen 

Durch: Eltern SL 

G5: Meldung von positiv getesteten 
Personen durch zuständige Behör-
den an Schule 

– Massnahmen gemäss Anweisungen schulärztlichen/kantonsärztlichen 
Dienst/Arzt/Ärztin 

Meldung an: SL 
Thomas Messerli 

076 464 44 13 

Durch: Arztweisun-
gen -> SL 

G6: Umsetzung der vom schulärzt-
lichen/kantonsärztlichen Dienst via 
Arzt/Ärztin oder VSA angeordneten 
Massnahmen 

– Massnahmen gemäss Anweisungen schulärztlichen/kantonsärztlichen 
Dienst/Arzt/Ärztin 

Alle Beteiligten Durch: Arztweisun-
gen -> SL 

G7: Kommunikation durch die 
Schule (siehe auch A3) 

– Die Informationen für einen Fall von Isolation/Quarantäne sind vorberei-
tet. 

- Kommunikation an Team 
- Kommunikation Eltern 
- Kommunikation ¢ # % - # 0 #  £ . 7 8 * # : . 0 <

Schulpflege, Schullei-
tung 

Durch: Taskforce 
Team 

Präsident 

 



 
 

�  



 
 

Anhang 1 Schutzkonzept für die Phase 5 ab 9. Juni 2020 
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